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1 Rechtliche Grundlagen

Das Land Hessen hat den Prozess der Einführung eines neuen kommunalen Rech-

nungs- und Steuerungssystems (NKRS) durch die Änderung der Hessischen Ge-

meindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (zuletzt geändert durch Art. 1 

Hess. Ausländer-TeilhabeG Kommunalpolitik vom 07.05.2020) eingeleitet und mit 

dem Erlass der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 02.04.2006, zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 27.12.2011 und durch Gesetz (hier: Hessenkas-

seG) vom 25. April 2018, fortgesetzt.

Um die einheitliche Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Praxis 

zu erleichtern, wurden mit Änderung der GemHVO Ende 2011 die Verwaltungsvor-

schriften durch die Hinweise zur GemHVO ersetzt. Sofern in den Hinweisen darauf 

verwiesen wird, können die bisherigen Verwaltungsvorschriften herangezogen wer-

den.
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2 Grundsätzliche Feststellungen

Die Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses (inklusive Anlagen) sowie 

des Rechenschaftsberichtes ergibt sich aus § 112 HGO. Danach soll der Jahresab-

schluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufgestellt 

sein. Der Jahresabschluss ist nach § 128 HGO vom zuständigen Rechnungsprü-

fungsamt zu prüfen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nicht fristgerecht

(Magistratsbeschluss am 23.06.2020).

Die Kompatibilität der städtischen Richtlinien mit den gesetzlichen Bestimmungen 

wurde überprüft und ergab keine Beanstandungen.

Grundsätzlich gilt für die nachstehenden Ausführungen, dass die dort angeführten 

Werte und Sachverhalte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

2.1 Lage der Kommune

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung und zum Verlauf des Haushalts-
jahres

Die Lagebeurteilung durch den Verantwortlichen der Kommune ist durch das Rech-

nungsprüfungsamt im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Diese gibt das 

Rechnungsprüfungsamt aufgrund der im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlus-

ses und des Rechenschaftsberichts gewonnenen Erkenntnisse ab. Die nachfolgende 

Stellungnahme ist so abgefasst, dass sie den Berichtsadressaten als Grundlage ihrer 

eigenen Einschätzungen der Lagebeurteilung dienen kann.
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a) Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Rechenschaftsbericht der Kommune enthält nach Auffassung des Rechnungs-

prüfungsamtes folgende zitierte Kernaussagen zum Verlauf des Haushaltsjahres und 

zur Lage der Kommune:

Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2018 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Hö-

he von 51.218,21 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2018 in 

Höhe von -1.555.790 Euro beträgt die Veränderung 1.607.008,21 Euro.

Das Haushaltsjahr 2018 war mit einem hohen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in

Höhe von rund 1.556.000 € beplant. Im Ergebnis verringerte sich der Fehlbetrag 

deutlich um rund 1.208.000 € auf rund 348.000 €. Im Ertragsbereich ist dies vor al-

lem auf die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bedingt (rund 

802.000 €).

Diese Mehrerträge beruhen zum größten Teil auf einer Auflösung von Pensions- und

Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Versorgungsaufwendungen um rund 470.000 Euro steigen (Zuführung Pensions-

und Beihilferückstellung in Höhe von rund 448.000 €). Außerdem wurden Mehrerträ-

ge bei der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen 

und Investitionsbeiträgen in Höhe von rund 195.000 € erzielt. Rund 169.000 € erge-

ben sich hier aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich Wasser / 

Abwasser per 31.12.2018. 

Bei den Aufwendungen ist im Bereich der Steueraufwendungen die größte Abwei-

chung aufgetreten. Dies resultiert vor allem aus der Verbuchung des Verbrauchs der 

Kreis- und Schulumlagerückstellung in Höhe von insgesamt 689.300 €.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 

398.576,49 Euro in das Jahresergebnis ein. Die Mehrerträge aus den außerordentli-

chen Erträgen beruhen zum größten Teil auf Grundstücksverkäufen.
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Das Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 347.400 € kann aus der vor-

handenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen 

werden. Der Bestand dieser Rücklage hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren 

vermindert. Bis auf die Jahre 2011 und 2016 gestalteten sich die vergangenen Jahre 

defizitär.

Finanzrechnung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich um rund 365.000 € besser

dar als ursprünglich geplant. Bei den Einzahlungen beruht dies auf höheren Gewer-

besteuereinzahlungen, auf höheren Einzahlungen bei den privatrechtlichen Leis-

tungsentgelten sowie auf höheren Kostenersatzleistungen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Ergebnis in Höhe von

4.078,86 € reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zu de-

cken (576.394,58 €). Die Finanzrechnung im Jahr 2018 ist somit nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit war mit –1.760.423,00 € beplant. Das

Ergebnis beläuft sich auf -177.121,26 €.

Für Investitionen wurden im Vorjahr rund 1,935 Mio. € ausgezahlt. Im Jahr 2018

wurde dieser Betrag mit 1,928 Mio. € nur knapp unterschritten. Die Abweichung zum

Plan dagegen liegt bei rund - 811.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbesserten sich gegenüber dem Plan

um rund 772.000 € auf rund 1.751 Mio. €. Die Gründe hierfür liegen in dem Verkauf

von Grundstücken (+ rund 495.000 €) sowie aus höheren Einzahlungen aus Landes-

zuschüssen.

So fiel die Kreditaufnahme im Jahr 2018 deutlich niedriger als geplant aus. Von dem

geplanten Betrag in Höhe von 1.760.423 € wurde nur ein Betrag in Höhe von

166.825 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm aufgenommen. Daher wurden

auch rund 80.000 € weniger bei den Tilgungen für Krediten benötigt.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 betrug 1.849.469,07 €. Er verschlechterte 

sich zum 31.12.2018 auf 1.265.634,52 €.
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Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen zum Jahresende 

5.035.442,19 €.

Stellungnahme:

Die Aussagen des Magistrats zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf der Haus-

haltswirtschaft geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Kommu-

ne wieder. Die Analyse der Haushaltsführung deckt sich mit den in diesem Bericht 

wiedergegebenen Ergebnissen des Rechnungsprüfungsamtes.

Im Sinne der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung (GoBs) „Klarheit“ und 

„Übersichtlichkeit“ des Jahresabschlusses (vgl. § 112, Abs. 1 Satz 2 HGO) sollte der 

Rechenschaftsbericht im nächsten Jahresabschluss (2019) stärker komprimiert und 

für den Adressatenkreis gezielter strukturiert werden. Dies kann erfolgen durch die 

Konzentration auf substantielle Kernaussagen, durch die Vermeidung einer Wieder-

holung von zahlenmäßigen Details der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung 

bzw. Angaben des Anhangs sowie durch den Verzicht auf die Darstellung von Kenn-

zahlen, die nicht im Zusammenhang mit einem wesentlichen bzw. erläuterungsbe-

dürftigen Sachverhalt stehen (vgl. GemHVO-Kommentar zu § 51, Rnr. 2 bis 4).

b) Künftige Entwicklungen und entwicklungsbezogene Chancen und Risiken

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes enthält der Rechenschaftsbericht 

des Magistrats die nachstehenden Kernaussagen:

Der allgemeinen Finanzwirtschaft kommt eine besondere Bedeutung zu. Die or-

dentlichen Erträge belaufen sich auf 16,5 Mio. Euro, 42 % davon resultieren aus den 

Gewerbesteuererträgen sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 

Diese beiden Steuerarten werden stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
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und dem Konjunkturverlauf beeinflusst. 

In den kommenden Haushaltsjahren ist die Haushaltskonsolidierung konsequent wei-

ter zu verfolgen. Im Bereich der Erträge ist die Stadt stark von der konjunkturellen 

Entwicklung abhängig. Daher müssen die Aufwendungen einer kritischen Prüfung 

unterzogen werden (z. B. durch die Festlegung von Standards). Hierfür ist die Grün-

dung eines Arbeitskreises zur Haushaltskonsolidierung angedacht.

Die Stadt Homberg (Ohm) hat in den letzten 10 Jahren (von 2009 bis 2019) 330 Ein-

wohner verloren, was einem Bevölkerungsrückgang von 4,29% entspricht.

In 2019 nahm die Bevölkerung um 30 Einwohner zu. Hier könnte sich eine Trend-

wende abzeichnen.

Die besondere Herausforderung besteht darin, gleichwertige Lebensverhältnisse in 

allen Stadtteilen zu gewährleisten und Anpassungs- und Handlungsstrategien für den 

demographischen Wandel und den Klimawandel zu erarbeiten.

Eine große Chance birgt der Bau der A 49. Dadurch werden sich die Erreichbarkeit 

und die Anbindung von Homberg (Ohm) an die Wirtschaftszentren deutlich verbes-

sern. Außerdem ermöglicht der direkte Autobahnanschluss die Entwicklung eines 

attraktiven Industrie- und Gewerbegebietes direkt an der zukünftigen A49.

Durch die Entwicklung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes Am Roten

Berg an der zukünftigen A49 können weitere Unternehmen angesiedelt werden.

Dadurch können neue Arbeitsplätze geschaffen werden, was voraussichtlich zu ei-

nem Zuzug und damit zu einer Bevölkerungszunahme führen wird. Durch beide Ef-

fekte können höhere Steuereinnahmen im Bereich der Einkommensteuer, Gewerbe-

steuer und Grundsteuer erzielt werden. Hier liegt eine sehr große Chance für die 

zukünftige Entwicklung von Homberg (Ohm).

Weitere Chancen liegen im Ausbau touristischer Angebote wie dem Fernradweg R6

und der Schaffung von attraktivem zeitgemäßem Wohnraum.

Ein Controlling und Berichtswesen ist bei der Stadt Homberg noch nicht ausreichend 
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vorhanden. Zwischen Politik und Verwaltung müssen Ziele definiert und Kennzahlen 

erarbeitet werden, um die Zielerreichung darstellen zu können.

Im Jahr 2018 wurde mit einer Organisationsuntersuchung begonnen, bei der die stra-

tegischen und operativen Ziele der Verwaltung definiert wurden. Ziel der Untersu-

chung soll es sein, die Aufgaben, Prozesse, Strukturen und der Personalbedarf der 

Verwaltung zu ermitteln und zu optimieren.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind zurzeit noch nicht absehbar. Es ist aber

davon auszugehen, dass sich die Ertragslage der Stadt Homberg (Ohm) durch die

Corona-Krise in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern wird.

Stellungnahme:

Die Darstellung der zukünftigen Entwicklung sowie deren Chancen und Risiken 

durch den Magistrat scheinen plausibel. Nach den Feststellungen des Rechnungs-

prüfungsamtes wurden wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung der Kommune zutreffend dargestellt.

Die Programmunterstützung bei der Erstellung eines Rechenschaftsberichts entbin-

det eine Kommune nicht von der Pflicht, die zahlreich dargestellten Entwicklungen 

von Kennzahlen hinsichtlich ihrer konkreten Bedeutung für die bisherige Zielerrei-

chung und für die künftigen Handlungsstrategien der Verwaltungsleitung zu interpre-

tieren und zu bewerten. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich angesichts seines 

großen Umfangs (S. 38 bis 84, d.h. 47 Seiten) vergleichsweise wenige konkrete 

Aussagen aus dem Rechenschaftsbericht herausfiltern.

Laut Information der Stadt Homberg (Ohm) zum JA 2018 können die fehlenden 

Kennzahlen und Leistungsmengen in den Teilergebnisrechnungen aus Zeitgründen 

frühestens im Jahresabschluss 2020 abgebildet werden.
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2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Tatsachen, welche die Entwicklung der Kommune wesentlich beeinträchtigen kön-

nen, hat das Rechnungsprüfungsamt bei der Jahresabschlussprüfung nicht festge-

stellt.

2.2 Unregelmäßigkeiten

Im Rahmen unserer Prüfung wurden folgende Unrichtigkeiten und Verstöße festge-

stellt:

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

 Im Rahmen der periodengerechten Zuordnung (vgl. § 40 GemHVO) ist die 

Spitzabrechnung vom 5.12.19 zur "Abrechnung der Kita Maulbach 2018" 

mit einer Gutschrift für die Stadt Homberg (Ohm) in Höhe von 34.674,29 € -

entsprechend dem Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Verursachung - im Jahr 

2018 zu buchen (und nicht erst im Jahr 2019). Der seitens der Stadt Homberg 

für das Jahr 2018 intern festgelegte Buchungsschluss „30. April 2018“ kann 

nicht bedeuten, dass wesentliche Sachverhalte, die im Haushaltsjahr 2018 

wirtschaftlich verursacht sind, danach nicht mehr berücksichtigt werden. Das 

gilt insbesondere für entsprechende (werterhellende) Kenntnisse, die die Stadt

im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag (31.12.18) und Aufstellungsbe-

schluss des Magistrats (23.06.20 für JA 2018) für den jeweiligen Jahresab-

schluss erlangt.

 Bei den im Jahr 2018 mit einem Gesamtwert von 13.443,43 € angeschafften 

Brandschutzbekleidungshosen handelt es sich um selbständig nutzungsfä-
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hige Vermögensgegenstände, die mit ihren Netto-Anschaffungskosten unter

250 € pro Stück liegen und daher vom GWG-Sammelposten (für GWGs von

250,01 € (ab 2018) bis 1.000 €) als Aufwand (Sk 6070000 – Aufw. für Berufs-

kleidung, Arbeitsschutzmittel) in die Ergebnisrechnung 2018 umzubuchen ge-

wesen wären. Lt. Rückmeldung von der Stadt Homberg (Ohm) handelt es sich 

bei der Brandschutzhose nicht um einen selbständig nutzungsfähigen Gegen-

stand, die Verbuchung erfolgt aber unverändert - und damit weiterhin unzutref-

fend - im GWG-Sammelposten 2018. 

Die ggfs. mögliche Alternative zur Bildung einer Sachgesamtheit "Set Einsatz-

kleidung Brandfall", bei der in der Konsequenz neben der Brandschutzhose 

und -jacke auch Helm, Handschuhe, Schuhe u.ä. dazugehören würde, wurde 

nicht angestellt.

 Für den Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 ist 

festzustellen, dass in einer Vielzahl von Darstellungen und Grafiken die not-

wendigen zahlenmäßigen Anpassungen infolge der von der Stadt Homberg 

(Ohm) einzig durchgeführten Umbuchung im Zusammenhang mit der 

HESSENKASSE (hier: Einbuchung Forderung gegen Verbindlichkeit aufgrund 

des vorliegenden Festsetzungsbescheids über einen Investitionszuschuss des 

Landes i.H.v. 1.463.076 €) nicht erfolgt sind und somit von den korrekten Be-

trägen in der Bilanz abweichen (trotz Einsatz des Programms "IKLV" zur Er-

stellung des Anhangs bzw. Rechenschaftsberichts). So werden z.B. die Be-

träge des Umlaufvermögens, der Verbindlichkeiten sowie der Bilanzsumme 

auf den Anhangs-Seiten 14, 25, 60, 61, 62, 63 und 77 mit dem niedrigeren 

Stand (vor Umbuchung) ausgewiesen - bis hin zur fehlerhaften Berechnung 

der Eigenkapitalquote zum 31.12.18 (S. 61+77). Auch im Verbindlichkeiten-

spiegel 2018 (siehe Anlage 9.2 zum Anhang) ist die Veränderung durch die 

Umbuchung i.H.v. 1.463.076 € nicht berücksichtigt.
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Am 08.11.2004 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)

beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO a.F. die Haushaltswirtschaft der Stadt

ab dem 01.01.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu 

führen. Dies wurde durch Änderung von § 5 (Haushaltswirtschaft) der Hauptsatzung 

der Stadt mit Beschluss vom 23.05.2007 vollzogen.

Die Kommune hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 94 Abs. 1 HGO eine Haushalts-

satzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist der Aufsichts-

behörde gemäß § 97 Abs. 4 HGO spätestens einen Monat vor Beginn des Haus-

haltsjahres vorzulegen. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirt-

schaft der Kommune (§ 95 Abs. 1 Satz 1 HGO).

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 erfolgte am 21.02.2018. Die 

Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 durch die Kommunalaufsicht des Vogels-

bergkreises wurde am 24.04.2018 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssat-

zung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte am 09.05.2018 und die Auslegung in der 

Zeit vom 11.05.2018 bis 22.05.2018. Eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 

2018 wurde nicht erlassen.

Gemäß § 112 Abs.1 Satz 1 HGO sind die Kommunen verpflichtet, für den Schluss 

eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Magistrat soll

den Jahresabschluss gemäß § 112 Abs. 9 HGO innerhalb von vier Monaten aufstel-

len. Der Beschluss über die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sit-

zung am 23.06.2020 und somit nicht fristgerecht.

Gemäß § 128 HGO ist der Jahresabschluss vom zuständigen Rechnungsprüfungs-

amt (§ 129 HGO) zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung fasst das Rechnungsprü-

fungsamt in diesem Bericht zusammen.

Der Prüfauftrag für den Jahresabschluss 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsamt 

von der Stadt Homberg (Ohm) mündlich bei gleichzeitiger Zusendung erster Prü-
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fungsunterlagen (konkludentes Handeln) am 19.03.2020 erteilt.

Die prüffähigen Unterlagen für den Jahresabschluss 2018 lagen am 03.07.2020

komplett vor. Die Prüfung wurde in der Zeit vom 20.03.2020 bis 01.09.2020 durchge-

führt. Die Prüfungsfeststellungen und Umbuchungen wurden am 02.09.2020 an die

Stadt Homberg (Ohm) übersandt; der Rücklauf der aktualisierten Unterlagen von der 

Stadt Homberg (Ohm) an das Rechnungsprüfungsamt erfolgte am 18.11.2020. Die 

Erstellung des hier vorliegenden endgültigen Prüfberichts mit Datum 20.05.2021 ver-

zögerte sich durch die erforderliche grundsätzliche Klärung eines strittigen Sachver-

halts zwischen der Stadt Homberg (Ohm) und dem Rechnungsprüfungsamt mittels 

Einholung von Expertisen zu dem Sachverhalt.

Die Gesamtwesentlichkeitsgrenze für das Haushaltsjahr 2018 lag bei 267.400 €. Die 

Nichtaufgriffsgrenze für ergebniswirksame Umbuchungen lag bei € 13.370 € und für 

Umgliederungen bei 26.740 €. Die Werte orientieren sich an den lt. Berufsverbänden 

bzw. öffentlichen Verlautbarungen möglichen Grenzen (IDR-L 200, IDW PS-250).

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Haushaltsjahr 2018 letztendlich 21 Prüfungsfest-

stellungen getroffen, von denen 20 wesentlich waren. Diese hätten drei Umbuchun-

gen mit einem Volumen von 1.548.332,64 € zur Folge gehabt. 

Von der Stadt Homberg (Ohm) wurde eine der vorgesehenen Umbuchungen umge-

setzt.

Seitens des Rechnungsprüfungsamts erfolgt eine Darstellung der nicht korrigierten, 

wesentlichen Sachverhalte in diesem Prüfbericht unter Kapitel 2.2.1 „Unregelmäßig-

keiten in der Rechnungslegung“.

Als Auskunftspersonen wurden uns folgende Personen genannt:

o Frau Astrid Hisserich (Finanzverwaltung)

o Frau Astrid Weber (Stadtkasse)

Die Auskunftsbereitschaft der Verwaltung war uneingeschränkt.
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Die vollständige Mitteilung aller für den Jahresabschluss relevanter Sachverhalte

wurde uns mit Erklärung vom 13.11.2020 schriftlich durch die Bürgermeisterin der

Stadt Homberg (Ohm) bestätigt.

Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere § 128 HGO, die 

GemHVO vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.12.2011 und 

durch Gesetz vom 25.04.2018, und die Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-

Doppik vom 02.06.2008 bzw. die Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013. Soweit die 

Vorschriften der HGO und der GemHVO sowie die Verwaltungsvorschriften bzw. 

Hinweise zu einem konkreten Sachverhalt keine Regelungen enthalten, können bei 

der Beurteilung von Zweifelsfragen die entsprechenden handels- und steuerrechtli-

chen Regelungen sowie die „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ einbezo-

gen werden (siehe Ziffer 2. der einleitenden Hinweise zur GemHVO).

Die Prüfung wurde gemäß einem risikoorientierten Prüfungsansatz so geplant und 

durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 

durch den Jahresabschluss und seiner Anlagen vermittelten Bildes der Vermögens-, 

Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden.

Sachverhalte unter der Wesentlichkeitsgrenze werden im Bericht nicht aufgeführt, 

sondern der Verwaltung in Form eines Management Letters zur Kenntnis gegeben.

Die Prüfung umfasste auch die Gesetzmäßigkeit. Dabei sollte festgestellt werden, ob 

die Vorschriften und Grundsätze des Gemeindewirtschaftsrechts, einschließlich der 

lokalen Verfügungen und Richtlinien, eingehalten worden sind.

Gemäß § 128 Abs. 1 HGO prüfte das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss 

mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig be-
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gründet und belegt sind,

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei 

der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften ver-

fahren worden ist,

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,

5. die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune dar-

stellen,

6. ob der Bericht nach § 112 Abs. 3 HGO (Rechenschaftsbericht) eine zutreffende 

Vorstellung von der Lage der Kommune vermittelt.

Die Prüfung beinhaltete die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-

ses, sowie des Anhangs (§ 50 GemHVO) und des Rechenschaftsberichts (§ 51 

GemHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung 

aufzustellen und muss klar und übersichtlich gegliedert sein. Er hat sämtliche Ver-

mögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwen-

dungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Es gilt die Inventurrichtlinie, die vom Magistrat am 22.07.2015 beschlossen wurde 

und mit Wirkung zum 01.01.2007 rückwirkend in Kraft getreten ist.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte Hinweis im Management Letter an 

die Stadt Homberg (Ohm), dass die Inventurrichtlinie grundsätzlich zu überarbeiten 

ist.

Um eine transparente, einheitliche, nachvollziehbare und überprüfbare Bewertung 

aller Bilanzpositionen sicherzustellen, hat der Magistrat am 22.07.2015 sowohl eine 

Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie als auch einen Bewertungsleitfaden zur For-

derungsbewertung beschlossen; beide sind rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft
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getreten. Eine Aktualisierung der bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsrichtli-

nie erfolgt lt. Auskunft der Stadt Homberg (Ohm) vom 17.07.2020 derzeit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt 

Homberg (Ohm) ausgewiesenen Vermögenswerte der Peppler-Wilhelm-Stiftung und 

der August-Prätorius-Stiftung (auf der Aktivseite unter der Bilanzposition „2.3.5 Sons-

tige Vermögensgegenstände“ und auf der Passivseite unter der Bilanzposition „1.2.3 

Sonderrücklagen“) nicht der inhaltlichen Prüfung des Rechnungsprüfungsamts unter-

liegen. Seitens des Rechnungsprüfungsamts wird an dieser Stelle grundsätzlich nur 

die korrekte Übernahme der Vermögenswerte der Stiftungen zum jeweiligen Bilanz-

stichtag aus den von den beauftragten Wirtschaftsprüfern erstellten Vermögensüber-

sichten geprüft.

Vor dem Hintergrund unserer Prüfungsplanung ergaben sich folgende Prüfungs-

schwerpunkte:

 Anwendung KVKR

 Abgleich der Ergebnisse lt. aufgestelltem Jahresabschluss inkl. Rechen-

schaftsbericht (vorgelegter Ausdruck) mit Vermögens-, Ergebnis- und Finanz-

rechnung lt. System

 Durchführung Buchungsschluss/Nullstellung

 Abweichungsanalyse der drei Komponenten im Vorjahresvergleich

 Saldenübernahme Vermögensrechnung Vorjahr

 Abstimmung Vermögensrechnung mit Übersichten (Anlagen-, Verbindlichkei-

ten- und Forderungsspiegel, Rückstellungs- und Sonderpostenübersicht)

 Formeller Abgleich aller Übersichten mit gesetzlichen (Mindest-) Anforderun-

gen

 Abstimmung Übersicht Einzeldarlehen mit Verbindlichkeitenspiegel

 Abstimmung OPOS-Listen Debitor und Kreditor mit Sachkonten Forderungen 

und Verbindlichkeiten

 Prüfung der Ansätze für Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen, Plausibilitäts-

prüfung weiterer gebildeter Rückstellungen
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 Prüfung wesentlicher Zu- und Abgänge im Anlagevermögen/AIB i.V.m Prüfung 

entsprechender Sonderposten

 Eigenkapital / Ergebnisverwendung

 Prüfung Abgrenzung wesentlicher Instandhaltungsaufwendungen zu Investiti-

onen

 Prüfung wesentlicher Buchungen im ao-Bereich, Abgrenzungen zum ordentli-

chen Ergebnis

 Abstimmung Lohnbuchhaltung mit FiBu

 Abstimmung Ergebnisrechnung mit Übersichten (Anlagenspiegel, Rückstel-

lungs- und Sonderpostenübersicht)

 Abstimmung Bestände Flüssige Mittel

 Plausibilitätsprüfung von Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit mit Zahlungs-

fluss aus Finanzierungstätigkeit

 Abgleich der Haushaltsansätze (Haushaltsplan) mit den fortgeschriebenen 

Ansätzen der Ergebnis- und Finanzrechnung

 Einhaltung Haushaltssatzung/-plan

 Vollständigkeit der Pflichtangaben im Anhang und im Rechenschaftsbericht

Weiterhin wurde geprüft, ob der Jahresabschluss, der Anhang und der Rechen-

schaftsbericht unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

den eingeräumten Wahlrechten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögenslage vermitteln.

Führen besondere Umstände dazu, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt, so sind im Anhang zusätzliche 

Angaben zu machen (siehe Kapitel 4.2.1).

Die steuerliche Beurteilung der Geschäftsvorfälle ist zunächst nicht Gegenstand un-

serer Prüfung. Wir möchten jedoch aufgrund der aktuellen EUGH und BFH Recht-

sprechungen bezüglich der Steuerpflicht von hoheitlichen Beistandsleistungen die 

nicht aufgrund hoheitlichem Zwangsrecht erbracht werden und des hieraus resultie-

renden Risikos der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG hinweisen.
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4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Es wurde festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

 Buchführung und Software

Die Stadt Homberg (Ohm) verwendet als ekom21-Kunde das Buchführungspro-

gramm INFOMA newsystem Programmmodul newsystem NKR/NKFsystem. Im 

Einsatz befindet sich die Version 7. Ein Prüfzertifikat der TÜV Informationstech-

nik GmbH vom 12.01.2018 über die Erfüllung der Prüfungsanforderungen aus 

den Katalogen OKKSA FÜ.B V5.02 und DP.HE V7.00 für das Land Hessen liegt 

vor.

Das Programm beinhaltet die Module 

- ekom21 Haushaltsplanung

- Finanzbuchhaltung

- Steuern und Abgaben

- Anlagenbuchhaltung

- Kosten- und Leistungsrechnung.

Seit dem 12.08.2016 wird bei der Stadt Homberg (Ohm) als ekom 21-Kunde für 

die Bearbeitung aller eingehenden Rechnungen im Rahmen eines elektroni-

schen Rechnungsworkflows zudem das Softwareprodukt 2Charta® FlowMana-

ger (rw21) des Softwareherstellers LORENZ Orga-Systeme GmbH eingesetzt. 

Für die Version 1.3.5 liegt eine Prüfungsbescheinigung vom 31.07.2015 der 
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SqpÖV (Prüfstelle für Fachprogramme) vor, in der die Unbedenklichkeit des 

Programmeinsatzes bestätigt wird.

Feststellungen zur Buchführung

o Wie bereits in zahlreichen Management-Lettern anhand von verschiedenen 

Beispielen thematisiert, bleibt die saubere, eindeutige, nachvollziehbare Ab-

bildung von Vermögensgegenständen (VGs) und ihrer zugehörigen Zu-

schüsse in der Anlagenbuchhaltung (Anbu) ein dringend zu bearbeitendes 

Problem bei der Stadt Homberg (Ohm). Neben der Einhaltung des Grundsat-

zes der Synchronität von Anlagengut und Zuschuss, wobei die betragsmäßi-

gen Abweichungen häufig nur unwesentlich sind, geht ansonsten aus Sicht 

des RPA insbesondere der Überblick verloren, welcher VG in welcher     

Größenordnung bezuschusst wurde. 

Beispiel hierfür im JA 2018 sind die einzeln aktivierten KIP-Maßnahmen 

(hier: STR-00051, STR-00053, STR-00057, AH-00486), die nicht mit dem 

KIP-Zuschuss (hier: ZUSTR-00059 - dessen AfA-Start wurde auf den 1.1.19 -

also verspätet gesetzt) verknüpft sind, obwohl lt. Anbu 2018 mit Anlage von 

"STR-00062" diese Zielsetzung offensichtlich zunächst bestanden hat. Wel-

che Möglichkeiten zur sinnvollen Verknüpfung von mehreren Anlagengütern 

mit einem Zuschuss programmtechnisch bestehen (z.B. eine Hauptanlage 

mit den einzelnen VGs sowie mit dem Zuschuss als Unteranlagen oder alter-

nativ Aufteilung des Zuschusses auf die einzelnen VGs anteilig der AHK oder

weitere Option) ist mit dem Systemanbieter zu klären.

Wichtig aus RPA-Sicht ist, dass in der Anlagenbuchhaltung erkennbar ist, ob 

und in welcher Höhe zu einem (z.B. auszubuchenden) Vermögensgegen-

stand ein Zuschuss besteht.
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 IKS

Hinsichtlich des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir 

folgende Feststellungen getroffen:

o Für das Jahr 2018 erfolgte durch den Abwasserverband Kirtorf mit Schrei-

ben vom 8.12.2017 die Anforderung der jährlichen Verbandsumlage bei der 

Stadt Homberg (Ohm) in Höhe von 116.536,50 € (Betrag entspricht dem Vor-

jahr), die bei der Stadt Homberg (Ohm) ergebniswirksam verbucht wurde. Lt. 

Anforderungsschreiben des Abwasserverbands ergibt sich der Betrag für 

2018 aus der Multiplikation der für Homberg (hier Stadtteile Appenrod, Maul-

bach und Erbenhausen) genannten Einwohnerzahl von 893 Einwohnern mit 

der Verbandsumlage 2018 von 130,50 € pro Einwohner. Angesichts der Tat-

sache, dass dem Anforderungsschreiben keine erläuternden, begründenden

Unterlagen beigefügt sind, auf welcher Basis sich der Umlagesatz 2018 in 

Höhe von 130,50 € pro Einwohner errechnet, stellt sich für das RPA die Fra-

ge, wie seitens der Stadt Homberg (Ohm) die sachliche und rechnerische 

Richtigkeit der Umlagenanforderung festgestellt werden kann. Eine weitere 

Voraussetzung hierfür ist die Kenntnis der jeweils gültigen Verbandssatzung 

(nach RPA-Kenntnis zuletzt geändert mit Datum vom 07.12.2017 und gültig 

mit Bekanntmachungsdatum am 22.12.2017). Sofern es sich bei der jährli-

chen Umlagenanforderung um eine Vorausleistung handelt (geht aus dem 

Anforderungsschreiben nicht hervor), stellt sich die Frage, wann seitens des 

Abwasserverbands die Spitzabrechnung für 2018 erfolgt. Lt. Auskunft der 

Stadt Homberg (Ohm) gab es die letzte Spitzabrechnung vom Abwasserver-

band Kirtorf für das Jahr 2008; als Begründung für die seit dem Jahr 2009 

ausstehenden Spitzabrechnungen würde seitens des Abwasserverbands auf 

seine noch fehlenden Jahresabschlüsse verwiesen.

Laut Rückmeldung der Stadt Homberg (Ohm) vom 18.11.2020 wird der 

Sachverhalt mit dem Abwasserverband Kirtorf geklärt und die vorstehende 

Prüfungsfeststellung sei dem Abwasserverband mit Schreiben vom 

28.09.2020 mitgeteilt worden.
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o Die dem RPA zum Sachverhalt "Zuschuss für Ev. Kindergarten Maulbach

2018" vorgelegten Belege (vier Quartalsanforderungen vom 26.01.2018, 

25.04.2018, 26.07.2018 und 8.10.2018 über jeweils 93.106,00 €, die Spitzab-

rechnung 2018 vom 05.12.2019 mit einer Gutschrift von 34.674,29 €) sowie 

die seitens der Fachabteilung der Stadt Homberg (Ohm) geschilderte Vorge-

hensweise zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

dieser Abrechnungen sind aus RPA-Sicht nicht ausreichend, um insbesonde-

re die sachliche Richtigkeit der von der Kirche in Rechnung gestellten Beträ-

ge vollumfänglich festzustellen (z.B. hinsichtlich des seitens der Kirche in 

Rechnung gestellten Personals, des Betreuungsschlüssels oder der Sach-

kosten). Hierzu sind weitere die einzelnen Rechnungspositionen begründen-

de Belege von der Kirche anzufordern.

Nach unseren Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kom-

munalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erstellte und für den Jahresab-

schluss angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Bu-

chungsstoffs.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die 

Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und über-

sichtlich abgelegt. Die Zahlen aus der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichts-

jahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend 

entwickelt und vom Magistrat aufgestellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unse-

ren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Vorschrif-

ten und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren ge-

prüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemä-

ßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.
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4.1.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung 

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Alle für die Rechnungslegung gel-

tenden gesetzlichen Vorschriften und landesrechtlichen Regelungen wurden beach-

tet.

Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und 

die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungs-

posten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält die gemäß § 50 GemHVO notwendigen Erläuterungen der Ver-

mögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt 

angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen 

Pflichtangaben.

4.1.3 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Darstellung der 

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Er entspricht nach den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich der gesetzlichen Vorschrift 

des § 51 Abs. 1 GemHVO.

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht
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 mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht;

 insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt;

 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt;

 alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläute-

rungen enthält.

In den Rechenschaftsberichten künftiger Jahresabschlüsse sollten die im Kapitel 

2.1.1. unter Stellungnahme vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) aufgeführten Punkte 

berücksichtigt werden. 

Dem Rechnungsprüfungsamt sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres 

eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, über die zu berichten 

ist.

4.1.4 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Im Rahmen der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-

schaft ist eine Feststellung zu treffen, ob diese insgesamt den geltenden gesetzli-

chen Vorschriften entsprochen hat. Dabei ist insbesondere darauf einzugehen, ob 

dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen wurde und ob die haus-

haltswirtschaftliche Lage geeignet ist, eine nachhaltige, d. h. stetige Aufgabenerledi-

gung sicherzustellen.

Durch die Prüfung war sicherzustellen, dass auch die haushaltsrechtlichen Vorschrif-

ten, die sich nicht explizit auf den Jahresabschluss beziehen, beachtet wurden. Hier-

zu zählen insbesondere Vorschriften zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, 

dem Haushaltssicherungskonzept, den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung, der 
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Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan. Darüber hinaus sind ortsrechtliche Be-

stimmungen zu beachten.

4.1.4.1 Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft 

der Stadt. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vor-

schriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß der am 21.02.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 

Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2018 nachfolgende Festsetzungen 

getroffen. Eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde nicht erlassen.
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im ordentlichen Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge 15.495.998,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

15.495.998,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 17.051.783,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

17.051.783,00 €

im außerordentlichen Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge 15,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

15,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 20,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

20,00 €

Fehlbedarf -1.555.790,00 €

aus laufender Verwaltungstätigkeit
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen -361.067,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

-361.067,00 €

aus Investitionstätigkeit
Gesamtbetrag der Einzahlungen  978.327,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

978.327,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen 2.738.750,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

2.738.750,00 €

aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.760.423,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

1.760.423,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 656.444,00 €
gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

656.444,00 €

Zahlungsmittelbedarf -1.017.511,00 €

im Ergebnishaushalt

im Finanzhaushalt 
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Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.740.423,00 €

gem. Nachtragssatzung erhöht/vermindert um 0,00 €

1.740.423,00 €

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 0,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf 1.500.000,00 €

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H.

Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 400 v.H.

Kreditermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Höchstbetrag der Kassenkredite

Grundsteuer

Gewerbesteuer

4.1.4.2 Kreditermächtigung / Kreditaufnahmen

Gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2018 vom 22.02.2018 wurde der Gesamtbetrag 

der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 

1.760.423,00 € festgesetzt.

Ausgehend von der Annahme, dass die im Haushaltsjahr 2017 zum 15.12.2017 er-

folgte Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € zu Lasten der neuen Krediter-

mächtigung 2017 in identischer Ansatzhöhe erfolgte – so wie in der Finanzrechnung 

2017 betragsmäßig dargestellt – und nicht etwa zu Lasten der theoretisch zum 
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15.12.2017 ebenfalls noch existierenden (verbliebenen) Kreditermächtigung aus dem 

Jahr 2016 in Höhe von 1.115.414,00 €, die kraft Gesetz erst am 09.05.2018 (= Be-

kanntmachung der Haushaltssatzung 2018) ihre Gültigkeit verlor – standen aus dem 

Vorjahr (hier: Haushaltsjahr 2017) keine Kreditermächtigungen zur Verfügung. 

Der Gesamtbetrag setzt sich folglich wie nachstehend dargestellt zusammen:

Kreditermächtigung  2018 1.760.423,00 €

Kreditermächtigung aus 2017  -

Insgesamt 1.760.423,00 €

Eine Genehmigung durch die kommunale Finanzaufsicht für die Haushaltssatzung

2018 erfolgte am 24.04.2018. Die Kreditermächtigung wurde im Jahr 2018 mit einem 

Betrag von insgesamt 166.825,00 € in Anspruch genommen.

4.1.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2018 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4.1.4.4 Kassenkredit

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im 

Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-

men werden durften, auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Zum 31.12.2018 bestand eine Verbindlichkeit aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssi-

cherung in Höhe von 0,00 €.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag wurde nicht überschritten.
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Entwicklung
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Stand
am Ende des Hj. 0 € 0 € 0 € 163.332 € 17.360 € 0 € 0 € 0 €

Jahr

0 €
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80.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €

180.000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entwicklung Kassenkredite

am Ende des Hj.

4.1.4.5 Planvergleich

Hinsichtlich des Vergleichs zwischen den Haushaltsansätzen und den tatsächlichen 

Ergebnissen in den einzelnen Teilhaushalten wird auf den Jahresabschluss der Stadt 

Homberg (Ohm) verwiesen, in dem die jeweils vier Teilergebnis- und Teilfinanzrech-

nungen auf Budget-/Fachbereichsebene enthalten sind.

4.1.4.6 Haushaltsüberschreitungen

Soweit nicht anders geregelt, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO die Ansätze der in 

einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig de-

ckungsfähig. Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gilt dies auch für die veranschlagten 

Auszahlungen für Investitionen.

Ausnahmen hiervon sind gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO die Ansätze für Mittel für 
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Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) und die Ansätze für 

Verfügungsmittel (§ 13); sie dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Die Stadt Homberg (Ohm) hat in ihren dem Haushaltsplan 2018

beigefügten Budgetierungsrichtlinien folgende zusätzliche Festlegungen bezüglich 

der Deckungsfähigkeit getroffen:

 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb des Gesamtergeb-

nishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. sie stellen ein separates 

Budget dar.

 In einem Budget dürfen Mehrerträge auch zu Mehraufwendungen führen

(ERGEBNISHAUSHALT).

 Mehreinnahmen im investiven Bereich eines Budgets dürfen auch zu Mehr-

ausgaben im investiven Bereich führen (FINANZHAUSHALT).

Bei der Stadt Homberg (Ohm) gibt es im Haushaltsplan insgesamt vier Teilhaushalte 

(Fachbereiche 10, 20, 30 und 40), die entsprechend der örtlichen Organisationsstruk-

tur festgelegt wurden. Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO, wonach jeder Teilhaushalt eine 

Bewirtschaftungseinheit bildet, existieren demzufolge insgesamt jeweils vier Budgets 

im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Stadt Homberg (Ohm). Hinzukommt im 

Ergebnishaushalt noch das oben erwähnte Budget „Personal- und Versorgungsauf-

wendungen“.

Unter Beachtung der vorgenannten Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerke der 

Stadt Homberg (Ohm) ergab sich im Haushaltsjahr 2018 im Ergebnishaushalt eine 

Haushaltsüberschreitung im Teilhaushalt 20 in Höhe von letztendlich 31.990,02 €

(vgl. Anhang, Kapitel 7 „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-

gen“), nachdem die überplanmäßigen IST-Aufwendungen i.H.v. ursprünglich 

46.671,23 € durch überplanmäßige Erträge i.H.v. 14.681,21 € teilweise gedeckt wor-

den sind.

Im separaten Budget „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ist eine Haushalts-

überschreitung in Höhe von 23.817,42 € festzustellen (vgl. Anhang, Kapitel 7 „Über-

und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen“).

Im Budget enthalten ist – nach der Neueinführung im Jahr 2017 – wiederum ein aus-
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gezahltes "Leistungsentgelt Beamte" (Sk 6311000) in Höhe von 1.524,48 € in 2018 

(Vorjahr, erstmalig: 1.364,55 €). 

Lt. Information der Stadt Homberg (Ohm) im Rahmen der Prüfung zum JA 2017 wur-

de dieses in 2017 erstmalig auf Basis der mit Wirkung zum 01.09.2017 geänderten 

Dienstvereinbarung Leistungsentgelt an zwei Beamte (ausschließlich der Bürger-

meisterin) ausgezahlt. Die Dienstvereinbarung Leistungsentgelt war per Magistrats-

beschluss vom 29.08.2017 "einmütig" für alle Beamten erweitert worden unter Beru-

fung auf § 46, Abs. 5 HBesG i.V.m. § 4 Hess. Leistungsanreizverordnung. 

Das RPA weist an dieser Stelle - wie bereits im Prüfbericht 2017 - darauf hin, dass 

es sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Stadt Homberg (Ohm) handelt und 

eine Einbeziehung bzw. Information der Stadtverordnetenversammlung über die 

grundlegende Änderung zum Zeitpunkt des Beschlusses über den HH-Plan 2018 

nicht erfolgt war. Laut Rückmeldung von der Stadt zum JA 2018 erlangten die Stadt-

verordneten erst am 09.09.2020 durch den Prüfungsbericht des RPAs für das Jahr 

2017 von dem Sachverhalt Kenntnis.

Im Finanzhaushalt haben sich keine überplanmäßigen Auszahlungen ergeben.

Gemäß § 100 HGO, Abs. 1, Satz 3 bedürfen erhebliche überplanmäßige und außer-

planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der Zustimmung der Stadtverordne-

tenversammlung bzw. sind dieser alsbald (d.h. unterjährig) zur Kenntnis zu geben. 

Eine entsprechende Vorlage hat noch zu erfolgen.

4.1.4.7 Verfügungsmittel

Gemäß den Hinweisen zu § 13 GemHVO sollten die Verfügungsmittel insgesamt 0,5 

vom Tausend der ordentlichen Erträge der Gesamtergebnisrechnung des letzten

vorliegenden Jahresabschlusses nicht übersteigen.
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Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 beinhaltete ein Gesamtergebnis der ordentli-

chen Erträge in Höhe von 15.213.738,74 €. Hieraus ergibt sich ein Richtwert für die 

Verfügungsmittel in Höhe von 7.606,87 €. Die Höhe der tatsächlich verausgabten 

Verfügungsmittel (Sk 6860100 und 6860200) im Jahr 2018 betrug 36,75 €; d.h. der 

Richtwert wurde nicht überschritten.

4.1.4.8 Stellenplan

Wie der nachstehenden Aufstellung zur Entwicklung des Stellenplanes zu entneh-

men ist, hat sich die Anzahl der Planstellen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,40

Stellen reduziert. Zum 30.06.2018 waren demnach bei den Beamten alle Planstellen 

besetzt; bei den Beschäftigten allerdings knapp 6 Planstellen unbesetzt und damit im 

Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt 2,4 IST-Stellen weniger vorhanden. 

Hierzu bleibt allerdings festzuhalten, dass sich seitens der Stadt Homberg (Ohm) 

nicht mehr ermitteln lässt, wie die Berechnung der besetzten Stellen zum 30.06.2017 

erfolgte. Zukünftig ist dies durch ausreichende Dokumentation sicherzustellen.

Planstellen
Stellenbesetzung jeweils

zum 30.06.

2017 2018 2017 2018

Beamte 3,00 3,00 3,00 3,00

Beschäftigte 70,33 68,93 65,24 62,94

zusammen 73,33 71,93 68,24 65,94
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss und der Anhang vermitteln unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune.

Mehrjahresvergleiche

o Ergebnisrechnung

Bezeichnung Jahr

2014 2015 2016 2017 2018

Summe der ordentlichen 
Erträge

14.113.799 € 13.979.662 € 16.339.954 € 15.213.739 € 16.545.232 €

Summe der ordentlichen
Aufwendungen

-14.211.770 € -14.634.348 € -15.570.954 € -15.594.745 € -16.743.659 €

Verwaltungsergebnis -97.971 € -654.686 € 768.999 € -381.006 € -198.428 €

Finanzergebnis -190.293 € -213.170 € -109.106 € -182.457 € -148.930 €

Ordentliches Ergebnis -288.265 € -867.856 € 659.893 € -563.463 € -347.358 €

Außerordentliches Ergebnis 48.278 € 64.166 € 39.226 € 9.080 € 398.576 €

Jahresergebnis -239.987 € -803.691 € 699.119 € -554.383 € 51.218 €

-1.500.000 €

-1.000.000 €

-500.000 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2014 2015 2016 2017 2018

Entwicklung Ergebnisrechnung

Verwaltungsergebnis Finanzergebnis Jahresergebnis
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o Finanzrechnung

2014 2015 2016 2017 2018
Verwaltungstätigkeit 750.126 € 684.281 € 2.752.570 € 449.422 € 4.079 €
Investitionstätigkeit -1.007.595 € -514.507 € -161.433 € -1.215.193 € -177.121 €
Finanzierungstätigkeit 6.113 € -79.545 € -469.674 € 471.078 € -409.570 €
Haushaltsunwirksame Zahlungen -9.898 € 15.740 € -5.696 € -6.547 € 1.777 €
Bestand am Ende des Hj. -74.026,33 € 31.942 € 2.147.710 € 1.846.469 € 1.265.635 €

Jahr
Entwicklung

-1.500.000 €

-1.000.000 €

-500.000 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

2014 2015 2016 2017 2018

Entwicklung Finanzrechnung

Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit Haushaltsunwirksame Zahlungen

Bestand am Ende des Hj.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss. Der Anhang bein-

haltet die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte wurden wie folgt ausgeübt:
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 Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Zinsen für 

Fremdkapital wurden nicht in die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mit 

einbezogen. Die Abschreibung erfolgt gemäß § 43 GemHVO-Doppik aus-

schließlich linear. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der er-

warteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern nach 

der allgemeinen Abschreibungstabelle der Stadt Homberg (Ohm) sowie der

hessischen NKRS-Abschreibungstabellen festgelegt.

 Die Abschreibung der im Rahmen der Maßnahmen nach dem Hessischen 

Sonderinvestitionsprogrammgesetz angeschafften oder hergestellten Vermö-

gensgegenstände erfolgt entsprechend der Förderrichtlinien vom 12.03.2010 

(veröffentlicht im Staatsanzeiger vom 19.04.2010) grundsätzlich über einen 

Zeitraum von 30 Jahren.

 Für Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes (KIPG) 

vom 25.11.2015 im Programmteil Kommunale Infrastruktur finanziert werden, 

wendet die Stadt Homberg (Ohm) die nach § 11 KIPG möglichen Vereinfa-

chungsregeln hinsichtlich Aktivierbarkeit und Abschreibung (hier: grundsätz-

lich über 30 Jahre) an.

 Ab dem Jahr 2009 wird für abnutzbare bewegliche und selbständig nutzbare 

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 

150 € und 1.000 € (netto) – sogenannte Geringwertige Wirtschaftsgüter 

(GWG) - gemäß Hinweis Nr. 5 zu § 41 GemHVO im Jahr der Anschaffung ein 

Sammelposten gebildet, der über insgesamt 5 Jahre abgeschrieben wird.

 Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilan-

ziert. Auf einwandfreie Forderungen wird eine Pauschalwertberichtigung in 

Höhe von 1,5% vorgenommen. Auf zweifelhafte Forderungen erfolgt eine pau-

schalierte Einzelwertberichtigung, deren Höhe je nach Forderungsart und For-

derungsalter variiert. Uneinbringliche Forderungen werden zu 100% wertbe-

richtigt.

 Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen bzw. Ausleihungen wer-
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den mit einem Zinssatz von 6% über die Laufzeit abgezinst.

 Die Sonderposten werden mit dem Nominalwert, jedoch maximal mit den An-

schaffungskosten des bezuschussten Anlagegutes, passiviert und über die 

Nutzungsdauer des jeweiligen Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. All-

gemeine Investitionspauschalen werden generell über einem Zeitraum von 10 

Jahren aufgelöst.

 Rückstellungen werden auf Grund vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

gebildet. Im Bereich der Personalrückstellungen lagen entsprechende Gutach-

ten vor. Für die Bildung der Pensionsrückstellung werden ab dem Jahr 2018 

als Rechnungsgrundlage die neuen Richttafeln „2018 G“ (vorher: „2005 G“) 

von Prof. Dr. Klaus Heubeck eingesetzt. Gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik 

wird für die Berechnung des Teilwerts der Pensionsrückstellung ein Zinsfuß 

von 6% und für die Beihilferückstellung ein solcher von 5,5 % angesetzt.

 Die Bildung der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage erfolgt ab dem Jahr 

2012 lediglich bei ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen unter Anwendung 

eines Schwellenwerts von 10,0 %.

 Die Ermittlung der Beträge für die Altersteilzeitrückstellung erfolgt durch die 

ekom mittels des Personalabrechnungsprogramms LOGA.

 Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum tatsächlichen Rückzahlungsbe-

trag.

 Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte für die beiden Stiftungen 

sind den von Wirtschaftsprüfern zum Bilanzstichtag erstellten Vermögens-

übersichten für die Stiftungen entnommen. Lt. Wirtschaftsprüfern sind bei der 

Erstellung der Vermögensübersichten für die Stiftungen folgende Bewertungs-

richtlinien angewandt worden: Die Bewertung der in Wertpapierdepots enthal-

tenen Aktien und Wertpapiere gemäß § 41 GemHVO erfolgte anhand der his-

torischen Anschaffungskosten. Konnten die historischen Anschaffungskosten 

durch Kaufunterlagen nicht ermittelt werden, erfolgte der Ansatz in Höhe des 

vorgelegten Depotauszuges zum 31. Dezember 2005. Sofern der Kurswert 

zum 31.12. eines Jahres unterhalb der Anschaffungskosten liegt, erfolgt eine 

Abwertung gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO lediglich bei einer voraussichtlich 
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dauernden Wertminderung. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte in Höhe 

des Nominalwertes gemäß Kontenbestätigung der jeweiligen Kreditinstitute.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind die gewählten Bewertungsmethoden beizubehalten. Durchbre-

chungen der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit sind im Anhang anzugeben, zu be-

gründen und die Auswirkungen zu erläutern. 

Folgende Änderungen in den Bewertungsgrundlagen wurden im Prüfungsjahr vorge-

nommen:

 Bei der Aktivierung von 140 Stück digitalfunkfähigen Alarmmeldeempfänger 

für die Feuerwehr in 2018 wird seitens der Stadt Homberg (Ohm) vom Prinzip 

der Einzelbewertung abgewichen und stattdessen die Spezialregelung der 

Bewertung als SACHGESAMTHEIT angewandt (entsprechend GEMHVO-

Kommentar zu § 40, Rnr. 14), wobei eine Nutzungsdauer von 10 Jahren an-

genommen wird (statt der 5 Jahre für den GWG-Sammelposten im Falle der 

Einzelbewertung). Der Effekt hieraus für die Ergebnisrechnung 2018 beträgt 

knapp 4,2 T€ geringere Abschreibungen. 

 Im Jahr 2018 erfolgt im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen 

der Übergang auf die neuen „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ (vorher: „2005 G“) 

entsprechend § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG i.V. mit § 41, Abs. 6 GemHVO. 

Der einmalige Unterschiedsbetrag aus der Umstellung auf die neuen Richtta-

feln beträgt 32.151,00 € (Mehraufwand) für die Stadt Homberg (Ohm) im Jahr 

2018 und wird ordnungsgemäß im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen. 

Die Stadt Homberg (Ohm) übt an dieser Stelle ein Wahlrecht bezüglich des 

Umstellungszeitpunktes aus, da im Jahr 2018 alternativ und letztmalig auch 

noch die alten Richttafeln „2005 G“ hätten angewendet werden können.
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4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen 

mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

festgestellt.
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5 Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Uneingeschränkter Prüfungsvermerk

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt dem als Anlage zu 

diesem Bericht beigefügten Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der 

Stadt Homberg (Ohm) zum 31.12.2018 den folgenden uneingeschränkten Prüfungs-

vermerk erteilt:

"Prüfungsvermerk " des Rechnungsprüfungsamtes:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Fi-

nanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Re-

chenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 geprüft. Die Buchführung und die 

Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindewirt-

schaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrats. Unsere Aufga-

be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Re-

chenschaftsbericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen. Die Prü-

fung ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten 

Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-

chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 

rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen möglicher Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-

abschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
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beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-

sätze und der wesentlichen Einschätzungen des Magistrats sowie die Würdigung der

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Wir sind

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere

Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

"Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden

Bestimmungen der kommunalen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Der Rechen-

schaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend dar."

LauterbqSh, den 20. 05. 2021

(Hase)

Leiter

Rechnungsprüfungsamt

(Eidt)

Sachgebietsleiter
Kreis- und Gemeindeprüfung

39/40
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6 Anlagen zum Prüfungsbericht

 Vermögensrechnung

 Gesamtergebnisrechnung

 Gesamtfinanzrechnung

 Teilergebnisrechnungen

 Teilfinanzrechnungen

 Anhang (inklusive Anlagen)

 Rechenschaftsbericht



¡:Ù,



















































































































































































































9.3  Forderungsspiegel 

Stadt Homberg (Ohm)  

 

Bilanz 

Pos.
Art der Forderung

2.3

Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

vorgenommene 

Abschreibungen

gebuchte 

Wertberichtigungen

2.3.1

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, 

Transferleistungen,  Investitionszuweisungen und -

zuschüssen und Investitionsbeiträgen           2.045.555,26 €    131.154,46 €     1.555.321,10 €             359.079,70 €                            -   €                      258,83 €             558.176,39 € 

2.3.2

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben, Umlagen              481.528,97 €    477.007,96 €            2.844,11 €                 1.676,90 €                 4.504,14 €                 38.613,35 €             527.411,41 € 

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                59.080,69 €      58.437,69 €                       -   €                    643,00 €                    649,67 €                   7.569,27 €               61.500,20 € 

2.3.4

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und 

gegen Unternehmen,  mit denen eine 

Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen                         4,74 €               4,74 €                       -   €                            -   €                            -   €                              -   €                        4,76 € 

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände           1.461.059,03 €    131.833,27 € -  €                             1.329.225,76 €                   1.498,00 €          1.508.322,37 € 

Gesamtsumme           4.047.228,69 €    798.438,12 €     1.558.165,21 €          1.690.625,36 €                 5.153,81 €                 47.939,45 €          2.655.415,13 € 

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2018

davon mit einer Restlaufzeit von nachrichtliche Angaben im HHJ Gesamtbestand zu 

Beginn des 

Haushaltsjahres

 Gesamtbestand am 

Ende des 

Haushaltsjahr 
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